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freude des von ihr Befallenen sehr beein-

trächtigen kann. Wollen wir den Angstzuständen

begegnen, so müssen wir zunächst die nervöse

Grnndkrankheit behandeln, während eine ver-

ständige Erziehung die Jugend vor mancher

Schädigung bewahren kann, die im späteren

Leben oft eine so störende Rolle spielt.

(„Deutsches Rotes Kreuz".)

c

Ois poltkrsiinarksii.

Die schweiz. PostVerwaltung hat uns als
teilweisen Entgelt für die dahingefallene Porto- ^

freiheit auch dieses Jahr Freimarken zukommen

lassen und zwar diesmal für den gesetzlichen

Maximalbetrag von Fr. 2000. Wir erhielten
«'VW Zehner- und je 2V,VW Fünfer- und

Zwciermarken. Diese Marken haben wir, nach

Abzug der für die Direktion und das Zcn-
tralsckrctariat ldeutsch und französisch) bcnö-

tigten Summe, unter Berücksichtigung der

Mitglieder,zatzl, tinter die Zweigvereine und

Hülfskolonnen verteilt.

Meichzeitig macht die Obcrpostdirektion
bekannt, das; im vergangenen Jahr ungestcm-

pcltc Postfreimarken im Bricfmarkenhandel
vertrieben und so ihrem Zweck entfremdet
worden seien. Sie macht darauf aufmerksam,

das; mißbräuchliche Verwendung der erhaltenen

Wertzeichen, und insbesondere auch der Ver-
kauf oder Hinterzog ungestempelter Stücke

zu Sammelzwecken die nnnachsichtliche Ein-
ftellung weiterer Lieferungen zur Folge haben

würde. Zur weitern Orientierung fügen wir

die Artikel 3 und 7 des Auszuges aus der

bundesrätlichen Postordnung vom 15. No-
vembcr 1910 aim

Art. Die Postfreimarken dürfen von
den Anstalten w. zu keinem andern Zwecke,

als zur Frankiernng der von Ihnen aufge-

gebencn Briefpostsendnngen verwendet werden.

Der nämlichen Anstalt ,'e. werden jährlich

nicht mehr als für Fr. 2000 Postfreimarken

abgegeben.

Art. 7 : Die mit Postfreimarken frankierten

Briefpostsendnngen der Wohltätigkeitsanstalten
u. dgl. müssen, um portofrei befördert zu

werden, auf der Adresse den Namen der

versendenden Anstalt ?e. tragen.

Wir benützen den Anlaß, um speziell darauf

hinzuweisen, daß für die Verwendung von

Freimarken nur Briefpostsendungen, nickt
aber Pakete in Betracht kommen.

Das Isntrallekretariat
6s5 lckwe!?. Koten krsu2S5.

lum Clitiug c

iKorr.i Nachdem nun das erste Jahr, in
dem die Portofreitzeit aufgehoben ist, hinter

uns liegt, kann man jetzt seine Schlüsse aus
der Neuerung ziehen.

linser Verein, der rund 80 Aktiv- und

210 Passivmitglicdcr zählt, verausgabte im
Jahr 19l1 für Frankaturen rund Fr. 2!». 50

' portokreilieit.

und erhielt für rund Fr. 7.50 Freimarken

(für 1912 für Fr. 12.—). Da wir im ver-

gangenen Jahr ein Krankenmobilienmagazin
einrichteten und deshalb eine vermehrte Kor-
respondenz und die das Magazin betreffenden

Reglemcnte an unsere sämtlichen Mitglieder
und sonstige Interessenten zu versenden hatten,
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so ist es klar, das; wir im Verhältnis zu
anderen Vereinen und zur Mitgliederzahl viel

für Frankaturen ausgegeben haben, von denen

ein Teil nächstes Jahr wegfällt. Anderseits
mns; aber auch bemerkt werden, das; die meisten

Vietkarten für Uebungen durch .Ander ver-

tragen wurden.

- Es ergibt sich demnach, das; die Sama-
ritervereine — ich nehme an, andere Sektionen
werden nicht viel günstigere Erfahrungen
gemacht haben durch den Entzug der

Pvrtvfreihcit und trvh der Abgabe von Frei-
marken bedeutende Verluste erleiden.

^rLmäkörpsr im tluge!

lEingesandt.) Mcm kann fast täglich beob-

achten, wie Leute, denen ein Fremdkörper in

ein Ange geflogen ist, sich beeilen, denselben

durch Reiben wieder herauszubringen. Eft ge-

lingt ihnen dies erst nach langen Bemühungen
und hie und da verschlimmern sie die Sache

nur. In den meisten Fällen bewirken sie eine

mehr oder weniger starke Entzündung des

Auges, unter Umständen sogar eine Verlegung
der Hornhaut.

Zur Verhinderung solcher Unannehmlich
leiten gibt es ganz einfache Mittel. Meistens
wird der Fremdkörper, wenn im Auge nicht
gerieben wird, von selbst durch die Beive-

gnngen der Angenlieder entfernt. Ist dies

nicht der Falk, so reibe man behutsam das

andere Auge und der Fremdkörper wird,
insofern es nicht ein spitzer Metallsplitter,
glühendes Kohlcnbröckchen von einer Maschme
oder so clivas ist, von selbst und schmerz-

los verschwinden idadnrch, das; das verletzte

Auge die Bewegungen des gesunden mitmacht
und so der Fremdkörper durch die Tränen-

slüssigkeit in den innern Augenwinkel ge

schwemmt wird. Die Rcdh. Erst wenn dies

nicht hilft, so entferne man den „Balken" auf

die in den Samariterknrscn gelernte Art. Mir
der Ecke eines nicht z» weichen und doch auch

nicht zu steifen Papierchens können solche

„Eperationen" ganz leicht ausgeführt werden.

Ein Samariter.

kuiiàteierkcà.

Fur Besprechung dieser Frage hat am l l>.

Januar in Bern eine Konferenz stattgefunden,

an welcher sich daS Bureau der Tirektion
des Roten Kreuzes, die Präsidenten des schwciz.

Samariterbnndcs und des schweiz. Militär-
sanitätsvereins, ferner eine Vertreterin deS

schwciz. gemeinnützigen Franenvcreins betei-

ligten. Sas Resultat dieser Verhandlungen

erhellt ans dem Zirkular, das wir an unsere

Zweigvereine versendet haben und das wir
der Erdnnng halber hier nachfolgen laffcn.

I'. U.

Wir beehren uns, Ihnen von folgender

Angelegenheit Kenntnis zu geben und ersuchen

Sie, dieselbe ohne Sänmnis im Schosse Ihres
Vorstandes zu besprechen.

Ter schweizerische Bundesrat hat beschlossen,

den Ertrag der diesjährigen offiziellen Post
karte der BnndeSfeier vom 1. August denn

schweizer. Zentralverein vom Roten Kreuz

zuzuwenden.
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